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Ehrenordnung 
 
Der TuS 1899 Freiberg e.V. würdigt ehrenamtliche Tätigkeiten, außerordentliche 
sportliche Erfolge, langjährige Vereinszugehörigkeit und besondere Verdienste für 
den Verein nach dieser Ordnung. 
 
Anträge 
Anträge können von jedem Mitglied in Textform mit Begründung eingereicht werden. 
Die Anträge müssen bis zum 31.12. (ausgenommen Geburtstags-, Sportler- und To-
tenehrung) beim Vorstand eingegangen sein. 
Der Vorstand entscheidet über Ehrungsanträge, sofern in der Satzung nicht anderes 
festgelegt ist. 
 
Langjährige Vereinszugehörigkeit 
Für 25 und 40 Jahre sowie ab dem 50. Jahr in einem Abstand von jeweils 10 Jahren 
wird eine Urkunde und ein Präsent verliehen. 
 
Geburtstagsehrung 
Zum 80. Geburtstag und danach alle 5 Jahre wird die Geburtstagskarte zusammen 
mit einem kleinen Präsent bei einem Geburtstagsbesuch persönlich übergeben.  
Ab dem 81. Geburtstag verschickt der Verein jährlich Geburtstagskarten an das Mit-
glied. 
 
Sportliche Gründe 
In Turnieren, Wettkämpfen und Meisterschaften auf Landesebene oder höher er-
reichte erste und zweite Plätze für Einzelsportler und Mannschaften werden geehrt. 
 
Im Ligabetrieb erreichte erste Plätze für Einzelsportler und Mannschaften werden ge-
ehrt. 
 
Einzelsportler erhalten eine Urkunde und zusätzlich einen Gutschein in Höhe von 
50,00 € bei Erwachsenen und 25,00 € für ein Kind/Jugendlichen. Mannschaften er-
halten eine Urkunde und zusätzlich einen Zuschuss für die Meister-/Aufstiegsfeier für 
die Erreichung eines ersten Platzes von 10,00 € pro Person (maximal 200,00 €) oder 
für den Ligaaufstieg in Höhe von 6,00 € pro Person (max. 120,00 €). 
 
Die Mannschaftsehrung erfolgt zum Ende der Saison, in der die Platzierung erreicht 
wurde, um zu vermeiden, dass einzelne Mitglieder bis zur öffentlichen Ehrung nicht 
mehr der Mannschaft angehören.  
 
Abteilungen melden die Einzelsportler und Mannschaften unmittelbar nach Erreichen 
der erforderlichen Platzierung mit Namen, Liga-Bezeichnung und einer aktuellen 
Mannschaftsliste schriftlich an die Geschäftsstelle.  
 
Eine Ehrung kann einmal pro Saison oder Jahr pro Person oder Mannschaft erfol-
gen. 
 
Ehrenamtliche Tätigkeit und besondere Verdienste 
Personen, die 10 Jahre und weiterhin im Abstand von 5 Jahren, durchgehend ein 
Wahlamt oder eine Übungsleitertätigkeit begleitet haben, werden mit einer Urkunde 
und einem Präsent geehrt. 
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Für besondere Verdienste (z.B. langjährige Helfertätigkeiten in einer Abteilung oder 
für den Hauptverein) können Personen auf Antrag von Mitgliedern geehrt werden. 
Eine Vereinsmitgliedschaft ist für die zu Ehrenden nicht erforderlich. 
 
Ehrenmitgliedschaft 
Personen, die sich durch eine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in den Abteilungen 
des Vereins herausragend um den Verein verdient gemacht haben, können vom 
Hauptausschuss des Vereins zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Ehrenmitglieder sind ab dem Zeitpunkt der Ernennung beitragsfrei und werden zu 
Vereinsanlässe persönlich eingeladen. 
 
Ehrenvorsitzender 
Vorsitzende, die sich durch ihre langjährige Tätigkeit herausragend um den Verein 
verdient gemacht haben, können vom Hauptausschuss des Vereins zu Ehrenvorsit-
zenden ernannt werden. 
Ehrenvorsitzende sind ab dem Zeitpunkt der Ernennung beitragsfrei und werden zu 
Vereinsanlässe persönlich eingeladen. 
 
Totenehrung 
Die Totenehrung eines Mitglieds erfolgt nach einer verbindlichen Bestätigung in Text-
form des Todes durch ein Familienmitglied.  
 
Maßnahmen beim Tod eines 
 
Mitgliedes:   
Veröffentlichung eines Nachrufs in den Freiberger Nachrichten 
 
Ehrenmitglied/-vorsitzender:  
Veröffentlichung eines Nachrufs in den Freiberger Nachrichten. Abhängig von der 
Beisetzungsart kann ein Blumengebinde auf das Grab gelegt werden. 
Die Hinterbliebenen erhalten eine Trauerkarte. 
 
Aberkennung von Ehrungen 
Das ehrende Organ kann Ehrungen durch Beschluss aberkennen, wenn die geehrte 
Person sich grob vereinsschädigend verhält. 
 
 
TuS 1899 Freiberg e.V. 19. Mai 2025 
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Anhang 1 
 
Präsente 

 
Präsent Ehrung 

Vereinshandtuch - 25 Jahre Mitgliedschaft 
- 40 Jahre Mitgliedschaft 
- 50 Jahre Mitgliedschaft 
- 60 Jahre Mitgliedschaft 
- 70 Jahre Mitgliedschaft 
- 80 Jahre Mitgliedschaft 

Präsentkorb im Wert von 50 € 
 
 

- 60 Jahre Mitgliedschaft 
- 70 Jahre Mitgliedschaft 
- 80 Jahre Mitgliedschaft 
- Ehrenmitglied 
- Ehrenvorsitzender 

Flasche Sekt - Geburtstagsbesuch 
50 € Sportgeschäftsgutschein o. Ä. - 1. und 2. Platz Einzelsportler Erwachsen 

- 10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit 
- 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit 
- 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit 
- 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit 

40 € Sportgeschäftsgutschein o. Ä. - 10 Jahre Übungsleiter 
- 15 Jahre Übungsleiter 
- 20 Jahre Übungsleiter  
- 25 Jahre Übungsleiter 

25 € Sportgeschäftsgutschein o. Ä. - 1. und 2. Platz Einzelsportler Kind/Ju-
gendlich 

60 € Restaurantgutschein - Besondere Verdienste 
 


